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Artikel 11)

Ausführungsverordnung zum
Baugesetzbuch (BauGB-AV)

Aufgrund

1. des § 199 Abs. 2 und des § 212 Abs. 1
des Baugesetzbuches in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634),

2. des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295),

3. des § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Be-
stimmung von Zuständigkeiten vom 
3. April 1998 (GVBl. I S. 98), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622),

4. des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen
Verwaltungskostengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom
12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622),
und

5. des § 1 des Gesetzes über die Erhe-
bung von Gebühren für die Erstat-
tung von Wertgutachten nach dem
Siebenten Teil des Bundesbaugeset-
zes vom 13. März 1972 (GVBl. I S. 73)

verordnet die Landesregierung:

Inhaltsübersicht

Erster Teil

Öffentliche Immobilienwertermittlung

Erster Abschnitt

Bildung und Zusammensetzung der
Gutachterausschüsse für Immobilienwerte

§ 1 Bildung der Gutachterausschüsse
für Immobilienwerte

§ 2 Zusammensetzung des Gutachter-
ausschusses

§ 3 Berufung der Mitglieder des Gut-
achterausschusses

§ 4 Vertretung des vorsitzenden Mit-
glieds des Gutachterausschusses

§ 5 Pflichten der Mitglieder des Gut-
achterausschusses

§ 6 Abberufung und Beendigung der
Amtszeit der Mitglieder des Gut-
achterausschusses

Zweiter Abschnitt

Aufgaben des Gutachterausschusses
und seiner Geschäftsstelle

§ 7 Aufgaben des Gutachterausschus-
ses

§ 8 Aufgaben des vorsitzenden Mit-
glieds des Gutachterausschusses

§ 9 Aufgaben der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses

§ 10 Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses

Dritter Abschnitt

Zentrale Geschäftsstelle der
Gutachterausschüsse

§ 11 Bildung der Zentralen Geschäfts-
stelle der Gutachterausschüsse

§ 12 Aufgaben der Zentralen Geschäfts-
stelle der Gutachterausschüsse

Vierter Abschnitt

Verfahren der Gutachterausschüsse

§ 13 Örtliche Zuständigkeit der Gutach-
terausschüsse

§ 14 Gutachten

§ 15 Inhalt und Führung der Kaufpreis-
sammlung

§ 16 Zugang zur Kaufpreissammlung

§ 17 Bodenrichtwerte

§ 18 Sonstige zur Wertermittlung erfor-
derliche Daten

§ 19 Generalisierte Bodenwerte

§ 20 Besetzung des Gutachterausschus-
ses im Einzelfall

§ 21 Beschlussfassung des Gutachter-
ausschusses

§ 22 Zusammenarbeit der Gutachter-
ausschüsse und der Zentralen Ge-
schäftsstelle

§ 23 Entschädigung der Mitglieder des
Gutachterausschusses

Fünfter Abschnitt

Pflichten und Aufsicht

§ 24 Übermittlung von Daten der Flur-
bereinigungsbehörden

§ 25 Aufsicht über die Gutachteraus-
schüsse und ihre Geschäftsstellen

Zweiter Teil

Städtebaurecht

§ 26 Widerspruchsverfahren bei der
Umlegung und der vereinfachten
Umlegung

§ 27 Zuständigkeiten
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Dritter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 28 Übergangsvorschriften

§ 29 Aufhebung bisherigen Rechts

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Teil

Öffentliche Immobilienwertermittlung

Erster Abschnitt

Bildung und Zusammensetzung der
Gutachterausschüsse für Immobilienwerte

§ 1

Bildung der Gutachterausschüsse 
für Immobilienwerte

Für den Bereich

1. der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe,

2. der Stadt Darmstadt,

3. der Stadt Frankfurt am Main,

4. der Stadt Fulda,

5. der Stadt Gießen,

6. der Stadt Kassel,

7. der Stadt Marburg,

8. der Stadt Oberursel,

9. der Stadt Offenbach am Main,

10. der Stadt Rüsselsheim am Main,

11. der Stadt Wiesbaden,

und im Übrigen für den Bereich

12. der Landkreise Bergstraße, Darm-
stadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offen-
bach und des Odenwaldkreises,

13. des Hochtaunuskreises, des Main-
Taunus-Kreises, des Rheingau-Tau-
nus-Kreises und des Landkreises Lim-
burg-Weilburg,

14. des Main-Kinzig-Kreises und des
Wetteraukreises,

15. der Landkreise Gießen, Marburg-Bie-
denkopf und des Lahn-Dill-Kreises,

16. des Landkreises Fulda und des Vo-
gelsbergkreises,

17. des Landkreises Hersfeld-Rotenburg,
des Schwalm-Eder-Kreises und des
Werra-Meißner-Kreises und

18. der Landkreise Kassel und Waldeck-
Frankenberg

wird jeweils ein Gutachterausschuss nach
§ 192 Abs. 1 des Baugesetzbuches als
Landesbehörde gebildet. Der Gutachter-
ausschuss führt die Bezeichnung „Gut-
achterausschuss für Immobilienwerte für
den Bereich …“ (nachfolgend als Gutach-
terausschuss bezeichnet) gefolgt von der
Aufzählung der jeweils zum Zuständig-
keitsbereich gehörenden Städte oder
Landkreise.

§ 2

Zusammensetzung des 
Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss besteht
aus einem ehrenamtlichen vorsitzenden
Mitglied und ehrenamtlichen weiteren
Mitgliedern.

(2) Als Mitglied des Gutachteraus-
schusses darf nur berufen werden, wer

1. die Voraussetzungen des § 192 Abs. 3
Satz 1 des Baugesetzbuches erfüllt
und

2. nicht nach § 21 Abs. 1 der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom Amt der
ehrenamtlichen Richterin oder des
ehrenamtlichen Richters ausgeschlos-
sen ist.

Das vorsitzende Mitglied muss Beschäf-
tigte oder Beschäftigter der Behörde sein,
der die Aufgaben der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses übertragen sind.
Das vorsitzende Mitglied soll die Befähi-
gung für die Laufbahngruppe des höhe-
ren Dienstes oder eine gleichwertige be-
rufliche Qualifikation besitzen.

(3) Dem Gutachterausschuss müssen
mindestens zwei bedienstete Personen
der für die Bewertung zuständigen Fi-
nanzbehörde angehören, die Erfahrung in
der steuerlichen Bewertung von Grund-
stücken haben. Sind im Zuständigkeits-
bereich des Gutachterausschusses mehre-
re Finanzbehörden für die steuerliche Be-
wertung von Grundstücken zuständig,
muss jede dieser Finanzbehörden mit
mindestens einer bediensteten Person im
Gutachterausschuss vertreten sein, die
Erfahrung in der steuerlichen Bewertung
von Grundstücken hat.

(4) Unter den Mitgliedern des Gutach-
terausschusses sollen sich neben Perso-
nen mit besonderer Sachkunde und Er-
fahrung in der Bewertung bebauter
Grundstücke auch Personen befinden, die
über besondere Sachkunde und Erfah-
rung in der Bewertung land- und forst-
wirtschaftlich genutzter Grundstücke so-
wie über besondere Sachkunde und Er-
fahrung in der Planung, Erstellung, Be-
wirtschaftung, Finanzierung oder Ver-
marktung von Immobilien verfügen. Un-
ter den Mitgliedern des Gutachteraus-
schusses sollen sich Personen mit beson-
derer Sachkunde über den Immobilien-
markt in den verschiedenen Gebietsteilen
im Zuständigkeitsbereich des Gutachter-
ausschusses befinden.

§ 3

Berufung der Mitglieder 
des Gutachterausschusses

(1) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses werden durch Aushändigen ei-
ner Ernennungsurkunde jeweils für die
Dauer von fünf Jahren in ein Ehrenamt
berufen. Ihre Wiederberufung ist zulässig.
Das vorsitzende Mitglied des Gutachter-
ausschusses wird von der Präsidentin
oder dem Präsidenten des Hessischen
Landesamtes für Bodenmanagement und
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Geoinformation berufen. Die weiteren
Mitglieder des Gutachterausschusses
werden von dem jeweiligen vorsitzenden
Mitglied berufen. Die Berufung eines
weiteren Mitglieds des Gutachteraus-
schusses, ist der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen.

(2) In den Fällen des § 1 Satz 1 Nr. 1
bis 11 hat der Magistrat der Stadt, für
dessen Bereich der Gutachterausschuss
gebildet ist, das ausschließliche Recht,
das vorsitzende Mitglied vorzuschlagen.
Die Mitglieder nach § 192 Abs. 3 Satz 2
des Baugesetzbuches werden von der
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
vorgeschlagen.

(3) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses werden bei ihrer Berufung zur
Einhaltung ihrer Pflichten nach § 5 ver-
pflichtet. Bei der Verpflichtung ist auf die
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtver-
letzung hinzuweisen. Über die Verpflich-
tung wird eine Niederschrift aufgenom-
men, die von der verpflichteten Person zu
unterzeichnen ist. Die verpflichtete Per-
son erhält eine Abschrift der Nieder-
schrift.

§ 4

Vertretung des vorsitzenden Mitglieds
des Gutachterausschusses

(1) Das vorsitzende Mitglied stellt sei-
ne Vertretung für den Fall sicher, dass es
verhindert ist, seine Aufgaben wahrzu-
nehmen. Das vorsitzende Mitglied kann
über die Fälle der Verhinderung hinaus
einzelne ihm obliegende Aufgaben auf ei-
ne ständige Vertreterin, einen ständigen
Vertreter oder mehrere ständige Vertrete-
rinnen und Vertreter zur verantwortlichen
Wahrnehmung übertragen. Mit der Ver-
tretung darf nur beauftragt werden, wer
Mitglied des Gutachterausschusses ist. 
§ 2 Abs. 2 Satz 3 gilt für die Vertreterin
oder den Vertreter entsprechend. Die Ver-
tretungsregelung ist der Aufsichtsbehörde
anzuzeigen.

(2) Soweit und solange die Wahrneh-
mung der Aufgaben des vorsitzenden
Mitglieds nicht sichergestellt ist, kann die
Aufsichtsbehörde ein Mitglied des Gut-
achterausschusses mit der Wahrnehmung
dieser Aufgaben beauftragen. § 2 Abs. 2
Satz 2 und 3 findet in diesen Fällen keine
Anwendung.

§ 5

Pflichten der Mitglieder des 
Gutachterausschusses

(1) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses sind bei der Ermittlung von Im-
mobilienwerten und sonstigen Werter-
mittlungen an Recht und Gesetz, nicht je-
doch an Weisungen gebunden. Sie üben
ihre Tätigkeit unabhängig, gewissenhaft
und unparteiisch aus.

(2) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses haben über die ihnen bei oder
bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt
gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt

auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit im
Gutachterausschuss. Satz 1 und 2 gelten
nicht, soweit Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr geboten sind oder Tatsachen mit-
geteilt werden, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen. § 84 Abs. 2 bis 4 des Hes-
sischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
gilt entsprechend. Die Genehmigung
nach § 84 Abs. 2 bis 4 des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes erteilt die
Aufsichtsbehörde.

(3) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses dürfen, auch nach Beendigung
der Tätigkeit im Gutachterausschuss, kei-
ne Belohnungen, Geschenke, Provisio-
nen, Vergünstigungen oder sonstigen
Vorteile für sich oder eine dritte Person in
Bezug auf ihr Ehrenamt fordern, sich ver-
sprechen lassen oder annehmen. Ausnah-
men bedürfen der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde.

(4) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses teilen dem vorsitzenden Mit-
glied unverzüglich die Gründe mit, die
nach § 20 Abs. 1 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes im Einzelfall ei-
ne Mitwirkung im Gutachterausschuss
ausschließen oder nach § 21 Abs. 1 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes geeignet sind, die Besorgnis der Be-
fangenheit zu rechtfertigen.

(5) Ist eine der Voraussetzungen für
die Berufung als Mitglied des Gutachter-
ausschusses nach § 2 Abs. 2 und 3 entfal-
len, teilt dies das Mitglied des Gutachter-
ausschusses der nach § 3 Abs. 1 Satz 3
oder 4 zuständigen Stelle unverzüglich
mit.

(6) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses geben, auch nach Beendigung
der Tätigkeit im Gutachterausschuss, auf
Verlangen der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses amtliche Schriftstücke,
Zeichnungen, bildliche Darstellungen,
Dateien sowie Aufzeichnungen jeder Art
über dienstliche Vorgänge, auch soweit es
sich um Wiedergaben handelt, heraus.

§ 6

Abberufung und Beendigung der 
Amtszeit der Mitglieder des 

Gutachterausschusses

(1) Ein Mitglied des Gutachteraus-
schusses ist abzuberufen, wenn eine der
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 und 3
bei der Berufung als Mitglied des Gutach-
terausschusses nicht vorlag oder nach-
träglich entfallen ist.

(2) Ein Mitglied des Gutachteraus-
schusses kann abberufen werden, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt, insbesonde-
re wenn das Mitglied des Gutachteraus-
schusses wiederholt oder gröblich eine
ihm obliegende Pflicht verletzt hat.

(3) Die Amtszeit eines Mitglieds des
Gutachterausschusses endet auch mit der
Niederlegung des Ehrenamtes.

(4) Die Abberufung und die Entgegen-
nahme der Erklärung über die Amtsnie-
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derlegung eines Mitglieds des Gutachter-
ausschusses obliegen der nach § 3 Abs. 1
Satz 3 oder 4 zuständigen Stelle. Die Ab-
berufung eines weiteren Mitglieds des
Gutachterausschusses oder seine Erklä-
rung, das Ehrenamt niederzulegen, ist der
Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Zweiter Abschnitt

Aufgaben des Gutachterausschusses 
und seiner Geschäftsstelle

§ 7

Aufgaben des Gutachterausschusses

(1) Neben den in § 193 Abs. 1, 2 und 5
des Baugesetzbuches und in § 5 Abs. 2
Satz 1 des Bundeskleingartengesetzes
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Sep-
tember 2006 (BGBl. I S. 2146), aufgeführ-
ten Aufgaben werden den Gutachteraus-
schüssen die in Abs. 2 und 3 genannten
weiteren Aufgaben übertragen.

(2) Der Gutachterausschuss hat

1. auf Antrag der Berechtigten nach 
§ 193 Abs. 1 des Baugesetzbuches
Gutachten über Miet- und Pachtwer-
te oder sonstige Werte einer Immobi-
lie zu erstatten,

2. auf Antrag der Enteignungsbehörde
Zustandsfeststellungen nach § 116
Abs. 5 des Baugesetzbuches und § 20
des Hessischen Enteignungsgesetzes
vom 4. April 1973 (GVBl. I S. 107), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
27. September 2012 (GVBl. S. 290), zu
treffen,

3. auf Antrag von Behörden oder öffent-
lichen Stellen die Angemessenheit
von Immobilienpreisen zu prüfen und

4. auf Antrag vereinfachte Immobilien-
wertermittlungen durchzuführen,
wenn die fachlichen Voraussetzungen
dafür vorliegen.

In den Fällen des Satz 1 Nr. 1 erhalten die
Eigentümerinnen und Eigentümer der Im-
mobilie eine Kopie des Gutachtens.

(3) Der Gutachterausschuss kann in
geeigneten Fällen, insbesondere wenn
dies keinen unangemessenen Aufwand
erfordert,

1. übliche Entgelte ermitteln und veröf-
fentlichen, die für Wohnraum ver-
gleichbarer Art, Größe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage vereinbart
worden sind (Mietwerte) und

2. die Öffentlichkeit ergänzend zu den
Immobilienmarktberichten nach § 18
Abs. 2 über aktuelle Entwicklungen
des Immobilienmarktes informieren.

§ 8

Aufgaben des vorsitzenden Mitglieds 
des Gutachterausschusses

Das vorsitzende Mitglied des Gutach-
terausschusses ist für die ordnungsgemä-
ße Wahrnehmung der laufenden Geschäf-

te des Gutachterausschusses verantwort-
lich. Dem vorsitzenden Mitglied obliegen
insbesondere:

1. die Vertretung des Gutachteraus-
schusses nach außen, einschließlich
der Erläuterung von Gutachten vor
Behörden und Gerichten,

2. die Erteilung fachlicher Weisungen
an die Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses (§ 9),

3. die Entscheidung über die Besetzung
des Gutachterausschusses im Einzel-
fall (§ 20) und

4. die Festlegung der Sitzungstermine
und die Leitung der Sitzungen des
Gutachterausschusses (§ 21).

§ 9

Aufgaben der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses

Der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses obliegen nach fachlicher Wei-
sung des vorsitzenden Mitglieds neben
den allgemeinen Verwaltungsaufgaben
des Gutachterausschusses insbesondere:

1. die Entgegennahme von Anträgen
auf Leistungen des Gutachteraus-
schusses, einschließlich der Entschei-
dung über die Zulässigkeit eines An-
trages nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis
3 und § 193 Abs. 1 und 2 des Bauge-
setzbuches,

2. die Einrichtung und Führung der
Kaufpreissammlung, einschließlich
der Entgegennahme der Urkunden
nach § 195 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches und der Informationen nach 
§ 24,

3. die Wahrnehmung der Befugnisse
nach § 197 des Baugesetzbuches,

4. die Entscheidung über den Zugang
zur Kaufpreissammlung,

5. das Erteilen von Auskünften aus der
Kaufpreissammlung, über Boden-
richtwerte und sonstige zur Werter-
mittlung erforderlichen Daten,

6. die Vorbereitung, Ausfertigung und
Übersendung der Gutachten und Zu-
standsfeststellungen,

7. die vorbereitenden Arbeiten für die
Ermittlung der Bodenrichtwerte und
der sonstigen für die Wertermittlung
erforderlichen Daten,

8. die Vorbereitung und Veröffentli-
chung des Immobilienmarktberichtes,

9. die Ermittlung und Bereitstellung der
generalisierten Bodenwerte nach § 19
Abs. 1 Satz 1,

10. das Erstellen von vereinfachten Im-
mobilienwertermittlungen und Anfer-
tigen fachlicher Stellungnahmen,

11. die Information der Öffentlichkeit
über aktuelle Entwicklungen des Im-
mobilienmarktes,

12. die Ermittlung und Veröffentlichung
von Mietwerten,
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13. die Prüfung der Angemessenheit von
Immobilienpreisen für Behörden oder
öffentliche Stellen,

14. die Bereitstellung der Bodenrichtwer-
te zur Fortführung des Bodenricht-
wertinformationssystems nach § 17
Abs. 2 Satz 2,

15. die Zusammenarbeit mit anderen
Gutachterausschüssen und der Zen-
tralen Geschäftsstelle nach § 22 
Abs. 2,

16. die Festsetzung der Entschädigung
der Mitglieder des Gutachteraus-
schusses und

17. die Festsetzung der Gebühren für die
Amtshandlungen des Gutachteraus-
schusses.

§ 10

Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses

Die Aufgaben der Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses werden übertra-
gen:

1. in den Fällen des § 1 Satz 1 Nr. 1 bis
11 dem Magistrat der Stadt, für des-
sen Bereich der Gutachterausschuss
gebildet ist und

2. in den Fällen des § 1 Satz 1 Nr. 12 bis
18 jeweils dem örtlich zuständigen
Amt für Bodenmanagement.

Dritter Abschnitt

Zentrale Geschäftsstelle der 
Gutachterausschüsse

§ 11

Bildung der Zentralen Geschäftsstelle
der Gutachterausschüsse

(1) Für den Bereich des Landes Hessen
wird eine Zentrale Geschäftsstelle nach 
§ 198 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuches
beim Hessischen Landesamt für Boden-
management und Geoinformation gebil-
det. Sie führt die Bezeichnung „Zentrale
Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse
für Immobilienwerte des Landes Hessen“
(nachfolgend als Zentrale Geschäftsstelle
bezeichnet).

(2) Das Hessische Landesamt für Bo-
denmanagement und Geoinformation be-
stimmt die Leiterin oder den Leiter der
Zentralen Geschäftsstelle. Für die Leiterin
oder den Leiter der Zentralen Geschäfts-
stelle gilt § 2 Abs. 2 entsprechend.

§ 12

Aufgaben der Zentralen 
Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse

Die Zentrale Geschäftsstelle hat insbe-
sondere

1. im Einvernehmen mit den vorsitzen-
den Mitgliedern der Gutachteraus-
schüsse verbindliche Standards fest-
zulegen, die eine landesweit einheit-
liche Aufgabenwahrnehmung der

Gutachterausschüsse gewährleisten
(§ 22 Abs. 1),

2. zum Ende jedes Kalenderjahres über-
regionale Auswertungen und Analy-
sen des Grundstücksmarktgesche-
hens zu erstellen und die wesentli-
chen Ergebnisse gemeinsam mit all-
gemeinen Feststellungen zur Ent-
wicklung des Immobilienmarktes bis
zum 31. Juli des auf den Berichtszeit-
raum folgenden Kalenderjahres in ei-
nem Immobilienmarktbericht für das
Land Hessen zu veröffentlichen,

3. für Immobilien, die in den Zuständig-
keitsbereichen der Gutachteraus-
schüsse nur vereinzelt vorkommen,
zum Ende jedes Kalenderjahres die
sonstigen zur Wertermittlung erfor-
derlichen Daten nach § 193 Abs. 5
Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches zu
ermitteln und die Ergebnisse den
Gutachterausschüssen zur Beschluss-
fassung bereitzustellen,

4. bei der Ermittlung länderübergreifen-
der Grundstücksmarktdaten und der
Herausgabe eines Immobilienmarkt-
berichtes für die Bundesrepublik
Deutschland mitzuwirken,

5. das Bodenrichtwertinformationssys-
tem nach § 17 Abs. 1 zu führen und
die darin gespeicherten Daten mittels
öffentlich verfügbarer Netze zum au-
tomatisierten Abruf bereitzustellen,

6. an der Bereitstellung der Leistungen
der Gutachterausschüsse mittels öf-
fentlich verfügbarer Netze mitzuwir-
ken,

7. die Öffentlichkeit allgemein über die
Aufgaben und die Aufgabenwahr-
nehmung im Bereich der öffentlichen
Immobilienwertermittlung zu unter-
richten und

8. die Gutachterausschüsse und ihre
Geschäftsstellen bei der Fortbildung
zu unterstützen.

Vierter Abschnitt

Verfahren der Gutachterausschüsse

§ 13

Örtliche Zuständigkeit der 
Gutachterausschüsse

Örtlich zuständig ist der Gutachteraus-
schuss, in dessen Bereich der Gegenstand
der Wertermittlung liegt. Liegt der Ge-
genstand der Wertermittlung im Bereich
mehrerer Gutachterausschüsse, ist der
Gutachterausschuss zuständig, in dessen
Bereich der größere Teil liegt.

§ 14

Gutachten

(1) Gutachten sind schriftlich abzufas-
sen und zu begründen. Im Gutachten sind
die Sachverhalte, auf denen die Werter-
mittlung beruht, darzulegen und die Na-
men der mitwirkenden Mitglieder des Gut-
achterausschusses anzugeben. Schriftlich
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abgefasste Gutachten werden von dem
bei der Beschlussfassung mitwirkenden
vorsitzenden Mitglied unterzeichnet. § 3a
Abs. 2 Satz 1 und 2 des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gilt entspre-
chend.

(2) Bevor der Gutachterausschuss von
seinem Auskunfts- und Vorlagerecht nach
§ 197 Abs. 1 des Baugesetzbuches Ge-
brauch macht und dadurch Auslagen
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes entste-
hen, sollen die Personen, die zur Zahlung
der Auslagen verpflichtet sind, dazu ge-
hört werden.

§ 15

Inhalt und Führung der
Kaufpreissammlung

(1) Die nach § 195 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches dem Gutachterausschuss
übersandten Urkunden, die aufgrund des
§ 197 des Baugesetzbuches eingeholten
Auskünfte und vorgelegten Unterlagen
sowie die nach § 24 übermittelten Infor-
mationen werden unverzüglich ausge-
wertet. Bei der Auswertung sind die Ord-
nungsmerkmale, die Georeferenz, der Zu-
stand der betreffenden Immobilie und die
zur Wertermittlung erforderlichen Merk-
male des zugrundeliegenden Rechtsvor-
gangs, der das Eigentum an der Immobi-
lie begründet, zu erfassen und in die
Kaufpreissammlung aufzunehmen. Wer-
den für die betreffende Immobilie Markt-
anpassungsfaktoren, Liegenschaftszins-
sätze oder andere zur Wertermittlung er-
forderliche Daten ermittelt, sind diese in
der Kaufpreissammlung zu führen. Nach
ihrer Auswertung und Übernahme in die
Kaufpreissammlung, spätestens nach der
nächsten Bodenrichtwertermittlung, sind
die Dokumente nach Satz 1 zu vernichten
und, soweit sie elektronisch gespeichert
wurden, zu löschen.

(2) Ordnungsmerkmale der betreffen-
den Immobilie sind die Gemarkung, die
Flur sowie die Flurstücksnummer, die Be-
zeichnung der Gemeinde oder des ge-
meindefreien Gebiets und, soweit vorhan-
den, der Straßenname sowie die Haus-
nummer.

(3) Georeferenz ist eine repräsentative
Position der betreffenden Immobilie im
amtlichen geodätischen Raumbezugssys-
tem nach § 5 des Hessischen Vermes-
sungs- und Geoinformationsgesetzes vom
6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Sep-
tember 2012 (GVBl. S. 290).

(4) Der Zustand der betreffenden Im-
mobilie bestimmt sich nach § 4 Abs. 2 der
Immobilienwertermittlungsverordnung
vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639) in Ver-
bindung mit den §§ 5 und 6 der Immobi-
lienwertermittlungsverordnung.

(5) Die zur Wertermittlung erforderli-
chen Merkmale des zugrundeliegenden
Rechtsvorgangs, der das Eigentum an der
Immobilie begründet, sind insbesondere:

1. die Vertragsart oder der sonstige
Grund des Rechtsübergangs,

2. das Datum, an dem der Rechtsvor-
gang vollzogen wurde,

3. der Preis der betreffenden Immobilie
sowie

4. der Hinweis, dass der Preis der be-
treffenden Immobilie durch unge-
wöhnliche oder persönliche Verhält-
nisse oder durch andere Besonderhei-
ten beeinflusst worden sein könnte.

(6) In die Kaufpreissammlung werden
keine Daten aufgenommen, die unmittel-
bar Auskunft über die Persönlichkeit,
Identität oder Individualität einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person und deren Kernbereich der priva-
ten Lebensgestaltung geben. Die Kauf-
preissammlung wird in einer digitalen
Datenbank geführt.

§ 16

Zugang zur Kaufpreissammlung

(1) Der Zugang zu den Daten der
Kaufpreissammlung steht den Gutachter-
ausschüssen und der Zentralen Ge-
schäftsstelle in Erfüllung ihrer Aufgaben
zu. Andere Personen oder Stellen erhal-
ten Auskünfte und Ausgaben aus der
Kaufpreissammlung, soweit sie ein be-
rechtigtes Interesse an der Kenntnis die-
ser Daten haben. Das berechtigte Interes-
se ist glaubhaft zu machen.

(2) Soweit es der Zweck, der das be-
rechtigte Interesse begründet, nicht erfor-
dert, werden Auskünfte und Ausgaben
aus der Kaufpreissammlung so erteilt,
dass die übermittelten Daten nicht mehr
oder nur mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden
können. Die Empfängerinnen und Emp-
fänger dürfen Daten aus der Kaufpreis-
sammlung nur für den Zweck nutzen, der
das berechtigte Interesse begründet und
zu dessen Verfolgung die betreffenden
Daten übermittelt wurden.

(3) Der Zugang zu den Daten der
Kaufpreissammlung aufgrund anderer
Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 17

Bodenrichtwerte

(1) Die Bodenrichtwerte werden lan-
desweit zentral in einem digitalen Boden-
richtwertinformationssystem geführt.

(2) Der Gutachterausschuss ermittelt
zum Ende jedes ungeraden Kalenderjah-
res die Bodenrichtwerte nach § 196 Abs. 1
Satz 1 des Baugesetzbuches. Er stellt die
Bodenrichtwerte spätestens vier Monate
nach dem Zeitpunkt nach Satz 1 der Zen-
tralen Geschäftsstelle zur Fortführung des
Bodenrichtwertinformationssystems be-
reit.

(3) Die Bodenrichtwerte, die wertbe-
einflussenden Merkmale der Bodenricht-
wertgrundstücke und die Bodenrichtwert-
zonen werden von der Zentralen Ge-
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schäftsstelle auf der Grundlage des Lie-
genschaftskatasters in Form einer digita-
len Bodenrichtwertkarte über öffentlich
zugängige Netze veröffentlicht. Dabei
kann die Präsentation der Bodenricht-
wertkarte in einer Form geschehen, wel-
che eine Weiterverwendung zu kommer-
ziellen Zwecken ausschließt. Die automa-
tisierte Einsichtnahme in die Bodenricht-
wertkarte ist kostenlos.

§ 18

Sonstige zur Wertermittlung
erforderliche Daten

(1) Der Gutachterausschuss ermittelt
zum Ende jedes Kalenderjahres die sons-
tigen zur Wertermittlung erforderlichen
Daten nach § 193 Abs. 5 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuches.

(2) Die sonstigen zur Wertermittlung
erforderlichen Daten werden gemeinsam
mit allgemeinen Feststellungen zur Ent-
wicklung des Immobilienmarktes spätes-
tens vier Monate nach dem Zeitpunkt
nach Abs. 1 in einem Immobilienmarktbe-
richt veröffentlicht. Der Immobilienmarkt-
bericht trägt die Bezeichnung des auf den
Berichtszeitraum folgenden Kalenderjah-
res. In geeigneten Fällen können die Im-
mobilienmarktberichte mehrerer Gutach-
terausschüsse zusammengefasst werden.

§ 19

Generalisierte Bodenwerte

(1) Die Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses ermittelt auf der Grundlage
der Bodenrichtwerte nach § 17 Abs. 2
Satz 1 für jede Gemeinde gebietstypische
generalisierte Bodenwerte und stellt diese
spätestens vier Monate nach dem Zeit-
punkt nach § 17 Abs. 2 Satz 1 der Zentra-
len Geschäftsstelle bereit. Die Zentrale
Geschäftsstelle erstellt für das Land Hes-
sen eine Übersicht über die generalisier-
ten Bodenwerte und veröffentlicht diese
über öffentlich zugängige Netze.

(2) Die generalisierten Bodenwerte
werden für baureifes Land, untergliedert
nach Wohnbauflächen, gemischten Bau-
flächen und gewerblichen Bauflächen,
und Flächen der Landwirtschaft ermittelt.
Die generalisierten Bodenwerte sollen je-
weils für gute, mittlere und mäßige Lagen
abgeleitet werden.

§ 20

Besetzung des
Gutachterausschusses im Einzelfall

(1) Das vorsitzende Mitglied bestimmt
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 3 die Mit-
glieder des Gutachterausschusses, die im
Einzelfall tätig werden. Bei der Auswahl
der Mitglieder ist deren besondere Sach-
kunde und Erfahrung zu berücksichtigen.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist,
berät und beschließt der Gutachteraus-
schuss in der Besetzung mit dem vorsit-

zenden Mitglied und zwei weiteren Mit-
gliedern. In besonderen Fällen kann das
vorsitzende Mitglied weitere Mitglieder
des Gutachterausschusses hinzuziehen.

(3) Bei der Beratung und der Be-
schlussfassung über die Bodenrichtwerte
nach § 196 des Baugesetzbuches, die
sonstigen für die Wertermittlung erforder-
lichen Daten nach § 193 Abs. 5 Satz 2 des
Baugesetzbuches und die Erstattung von
Gutachten über die Anfangs- und End-
werte nach § 154 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches wird der Gutachterausschuss in der
Besetzung mit dem vorsitzenden Mitglied
und mindestens drei weiteren Mitgliedern
tätig. § 192 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetz-
buches bleibt unberührt.

§ 21

Beschlussfassung des 
Gutachterausschusses

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist,
berät und beschließt der Gutachteraus-
schuss in nicht öffentlicher Sitzung. Mit
Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds
können Beschäftigte der Geschäftsstelle
an der Sitzung teilnehmen.

(2) Die Sitzung wird vom vorsitzenden
Mitglied geleitet. Das Beratungsergebnis
wird mit Stimmenmehrheit beschlossen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds. Be-
schlüsse können auch im schriftlichen
oder elektronischen Verfahren gefasst
werden, wenn kein Mitglied des Gutach-
terausschusses widerspricht. Widerspricht
ein Mitglied des Gutachterausschusses im
Einzelfall dem schriftlichen oder elektro-
nischen Verfahren, ist die Beschlussvorla-
ge nach Abs. 1 Satz 1 zu beraten.

(3) Über die Sitzungen ist ein Protokoll
zu fertigen. Das Protokoll muss Angaben
enthalten über:

1. den Ort und den Tag der Sitzung,

2. die Namen der anwesenden Mitglie-
der des Gutachterausschusses,

3. die Namen der weiteren anwesenden
Personen,

4. die behandelten Gegenstände der
Sitzung und

5. die Ergebnisse der gefassten Be-
schlüsse.

Satz 1 und 2 gelten für im schriftlichen
oder elektronischen Verfahren gefasste
Beschlüsse entsprechend.

§ 22

Zusammenarbeit der Gutachterausschüs-
se und der Zentralen Geschäftsstelle

(1) Die Gutachterausschüsse nehmen
ihre Aufgaben landesweit einheitlich
wahr. Zu diesem Zweck legt die Zentrale
Geschäftsstelle im Einvernehmen mit den
vorsitzenden Mitgliedern der Gutachter-
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ausschüsse verbindliche Standards für die
Gutachterausschüsse fest. Dazu gehören
insbesondere Standards

1. zur Führung der Kaufpreissammlung,

2. zur Wahrnehmung der Befugnisse
nach § 197 des Baugesetzbuches,

3. zur Ermittlung der Bodenrichtwerte
und der sonstigen zur Wertermittlung
erforderlichen Daten nach den §§ 9
bis 14 der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung,

4. zur Ermittlung des Vergleichswertes
und des Bodenwertes nach den §§ 15
und 16 der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung,

5. zur Ermittlung des Ertragswertes
nach den §§ 17 bis 20 der Immobi-
lienwertermittlungsverordnung,

6. zur Ermittlung des Sachwertes nach
den §§ 21 bis 23 der Immobilienwert-
ermittlungsverordnung und

7. zum Inhalt und zum Umfang der von
den Gutachterausschüssen angebote-
nen Leistungen.

(2) Die Gutachterausschüsse tauschen
auf Anforderung Bodenrichtwerte, die
sonstigen zur Wertermittlung erforderli-
chen Daten und Immobilienmarktberichte
aus. Auf Anforderung übermittelt der
Gutachterausschuss der Zentralen Ge-
schäftsstelle die ihm bekannt geworde-
nen Informationen sowie von ihm erstell-
ten Auswertungen und Analysen, soweit
diese für die Wahrnehmung der Aufga-
ben nach § 12 von Bedeutung sein kön-
nen. Die Informationen und Daten nach
Satz 2 werden nach den Vorgaben der
Zentralen Geschäftsstelle elektronisch
übermittelt.

§ 23

Entschädigung der Mitglieder
des Gutachterausschusses

(1) Die Mitglieder des Gutachteraus-
schusses erhalten für ihre Tätigkeit eine
Entschädigung von mindestens der Hälfte
bis zur vollen Höhe des Honorars der Ho-
norargruppe 6 für die Leistung der Sach-
verständigen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2
in Verbindung mit § 8 Abs. 2 und 3 des
Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718,
776), zuletzt geändert durch Gesetz vom
5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2418).
Fahrtkostenerstattung oder Wegstrecken-
und Mitnahmeentschädigung nach den
§§ 5 und 6 des Hessischen Reisekostenge-
setzes vom 9. Oktober 2009 (GVBl. I 
S. 397), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 114), wird für
notwendige Reisen im Zusammenhang
mit der Heranziehung als Mitglied des
Gutachterausschusses gewährt. Die im öf-
fentlichen Dienst beschäftigten Mitglie-
der des Gutachterausschusses werden
entsprechend entschädigt, soweit sie die
Gutachtertätigkeit nicht als dienstliche
Angelegenheit wahrnehmen.

(2) Entschädigungspflichtig ist der
Rechtsträger, dessen Behörde die Aufga-

ben der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses wahrnimmt.

Fünfter Abschnitt

Pflichten und Aufsicht

§ 24

Übermittlung von Daten der 
Flurbereinigungsbehörden

Die Flurbereinigungsbehörden über-
mitteln dem zuständigen Gutachteraus-
schuss zur Führung und Auswertung der
Kaufpreissammlung jährlich Informatio-
nen über:

1. Kapitalbeträge nach § 40 Satz 3 des
Flurbereinigungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794),

2. Verwertungserlöse nach § 54 Abs. 2
und § 55 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes und

3. Geldentschädigungen nach § 88 Nr. 4
und § 89 Abs. 2 des Flurbereini-
gungsgesetzes.

§ 25

Aufsicht über die Gutachterausschüsse
und ihre Geschäftsstellen

Die Gutachterausschüsse und ihre Ge-
schäftsstellen unterliegen der Rechtsauf-
sicht. Aufsichtsbehörde ist das Hessische
Landesamt für Bodenmanagement und
Geoinformation.

Zweiter Teil

Städtebaurecht

§ 26

Widerspruchsverfahren bei der 
Umlegung und der vereinfachten 

Umlegung

(1) Ein nach dem Vierten Teil des Ers-
ten Kapitels des Baugesetzbuches erlasse-
ner Verwaltungsakt kann durch Antrag
auf gerichtliche Entscheidung nach § 217
des Baugesetzbuches erst angefochten
werden, nachdem seine Rechtmäßigkeit
und Zweckmäßigkeit in einem Vorverfah-
ren geprüft worden ist.

(2) Die Vorschriften der §§ 58, 69 bis
75 und 80 der Verwaltungsgerichtsord-
nung sind entsprechend anzuwenden.

§ 27

Zuständigkeiten

(1) Höhere Verwaltungsbehörde im
Sinne des Baugesetzbuches ist das Regie-
rungspräsidium.

(2) Zuständige Behörde im Sinne des 
§ 149 Abs. 4 Satz 1 und des § 205 Abs. 3
Satz 1 des Baugesetzbuches ist das Regie-
rungspräsidium.
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(3) Zuständige Behörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 2 Satz 3 des Baugesetzbuches
ist die Behörde, die für die Erteilung der
Genehmigung zuständig ist, und in Ver-
fahren nach § 68 der Verwaltungsge-
richtsordnung die Widerspruchsbehörde.

(4) Zuständige Behörde im Sinne des 
§ 177 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches
ist die untere Denkmalschutzbehörde.

(5) Zuständige übergeordnete Behörde
im Sinne des § 6 Abs. 4 Satz 2 des Bauge-
setzbuches, zuständige Oberste Landes-
behörde im Sinne des § 37 Abs. 2 Satz 3
und des § 203 Abs. 4 Satz 1 des Bauge-
setzbuches und zuständige Behörde im
Sinne des § 235 Abs. 1 Satz 2 des Bauge-
setzbuches in Verbindung mit § 171 
Abs. 3 in der bis zum 30. April 1993 gel-
tenden Fassung des Baugesetzbuches ist
das für Städtebau zuständige Ministeri-
um.

(6) Der höheren Verwaltungsbehörde
nach Abs. 1 wird die Befugnis nach § 203
Abs. 1 des Baugesetzbuches übertragen.

(7) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 213 des Baugesetzbu-
ches ist:

1. das Regierungspräsidium für Ord-
nungswidrigkeiten nach § 213 Abs. 1
Nr. 1 des Baugesetzbuches, wenn es
für den Erlass des Verwaltungsaktes
zuständig ist,

2. im Übrigen in den Landkreisen der
Kreisausschuss und in den kreisfreien
Städten der Magistrat.

Ist das für den Städtebau zuständige Mi-
nisterium für den Erlass des Verwaltungs-
aktes zuständig, verbleibt es bei Ord-
nungswidrigkeiten nach § 213 Abs. 1 
Nr. 1 des Baugesetzbuches bei seiner Zu-
ständigkeit.

Dritter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 28

Übergangsvorschriften

(1) Die nach bisherigem Recht bestell-
ten Mitglieder der Gutachterausschüsse
bleiben, vorbehaltlich der Regelungen
des Abs. 2 und 3, bis zum Ablauf ihrer Be-
stellung im Amt.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung werden die nach bisherigem
Recht für die Bereiche der

1. Landkreise,

2. kreisangehörigen Städte Bad Hers-
feld, Bensheim, Dietzenbach,
Eschwege, Heppenheim (Bergstraße),
Korbach, Lampertheim, Limburg a. d.
Lahn, Neu-Isenburg, Taunusstein,
Viernheim und Wetzlar

jeweils gebildeten Gutachterausschüsse
aufgelöst. Die für sie nach bisherigem
Recht bestellten Mitglieder werden bis
zum Ablauf ihrer Bestellung wie folgt den
Gutachterausschüssen zugeordnet:

1. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 12 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Landkreises Bergstraße,

b) des Landkreises Darmstadt-Die-
burg,

c) des Landkreises Groß-Gerau,

d) des Landkreises Offenbach,

e) des Odenwaldkreises,

f) der Stadt Bensheim,

g) der Stadt Dietzenbach,

h) der Stadt Heppenheim (Bergstra-
ße),

i) der Stadt Lampertheim,

j) der Stadt Neu-Isenburg,

k) der Stadt Viernheim,

2. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 13 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Hochtaunuskreises,

b) des Main-Taunus-Kreises, 

c) des Rheingau-Taunus-Kreises,

d) des Landkreises Limburg-Weil-
burg,

e) der Stadt Limburg a. d. Lahn,

f) der Stadt Taunusstein,

3. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 14 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Main-Kinzig-Kreises,

b) des Wetteraukreises,

4. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 15 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Landkreises Gießen,

b) des Lahn-Dill-Kreises,

c) des Landkreises Marburg-Bieden-
kopf,

d) der Stadt Wetzlar,

5. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 16 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Landkreises Fulda,

b) des Vogelsbergkreises,

6. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 17 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Landkreises Hersfeld-Roten-
burg,
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b) des Schwalm-Eder-Kreises,

c) des Werra-Meißner-Kreises,

d) der Stadt Bad-Hersfeld,

e) der Stadt Eschwege,

7. dem Gutachterausschuss nach § 1
Satz 1 Nr. 18 die Mitglieder des auf-
gelösten Gutachterausschusses für
den Bereich

a) des Landkreises Kassel,

b) des Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg,

c) der Stadt Korbach.

(3) Die vorsitzenden Mitglieder und
die stellvertretend vorsitzenden Mitglie-
der der mit dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung aufgelösten Gutachterausschüs-
se gelten jeweils als ehrenamtliches wei-
teres Mitglied des Gutachterausschusses
berufen. Bis für die neu gebildeten Gut-
achterausschüsse nach § 1 Satz 1 Nr. 12
bis 18 jeweils das vorsitzende Mitglied
berufen ist, werden dessen Aufgaben von
dem ältesten Mitglied des Gutachteraus-
schusses wahrgenommen, das bis zum In-
krafttreten dieser Verordnung vorsitzen-
des Mitglied eines Gutachterausschusses
gewesen ist.

§ 29

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Hessische Verordnung zur Durch-
führung des Baugesetzbuches vom 
17. April 2007 (GVBl. I S. 259)2), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 23. März
2017 (GVBl. S. 36), wird aufgehoben.

§ 30

Inkrafttreten, Außerkraftteten

Diese Verordnung tritt am 1. Dezem-
ber 2018 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2025 außer Kraft.

Artikel 23)

Änderung der 
Verwaltungskostenordnung für den 

Geschäftsbereich des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Landesentwicklung

Aufgrund

1. des § 2 Abs. 1 des Hessischen Verwal-
tungskostengesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. Januar
2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012
(GVBl. S. 622), und

2. des § 1 des Gesetzes über die Erhe-
bung von Gebühren für die Erstat-
tung von Wertgutachten nach dem
Siebenten Teil des Bundesbaugeset-
zes vom 13. März 1972 (GVBl. I S. 73)

verordnet die Landesregierung:

Die Anlage zu § 1 der Verwaltungskos-
tenordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Landesentwicklung vom 19. No-
vember 2012 (GVBl. S. 484, 2013 S. 44),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
11. Dezember 2017 (GVBl. S. 402), wird
wie folgt geändert:

1. Die Übersicht zum Verwaltungskos-
tenverzeichnis wird wie folgt gefasst:

„Übersicht zum Verwaltungskosten-
verzeichnis
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Gegenstand Nr.

Abweichungsverfahren (Raumordnung), Durchführung eines ...................................... 55

Abweichungsverfahren (Raumordnung), Prüfung und 
Feststellung der Erforderlichkeit eines............................................................................. 51

Allgemeine Amtshandlungen............................................................................................ 11

Amtliches Festpunktinformationssystem (AFIS), Präsentationsausgaben..................... 82

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) ....................................... 81

Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS) .......................... 83

Amtshandlungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) .................................................... 66

Amtshandlungen nach dem 
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG), den 
Durchführungsrechtsvorschriften im Sinne von § 2 Abs. 3 EVPG, 
dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (EnVKG), den 
Verordnungen der Europäischen Union im Sinne von § 2 Nr. 2 EnVKG 
sowie den Verordnungen nach § 4 Abs. 1 EnVKG .......................................................... 163

Amtshandlungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)..................................... 161

Amtshandlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz .......................................... 166

Amtshandlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ............................... 167

Amtshandlungen nach der Gashochdruckleitungsverordnung ..................................... 162

2) Hebt auf FFN 361-116
3) Ändert FFN 305-69



Amtshandlungen nach der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) ........................... 1613

Amtshandlungen nach der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV).......................... 164

Amtshandlungen nach der Verordnung über die Sperrzeit............................................ 25

Anerkennungen und Überwachungen (Straße)............................................................... 422

Zustimmungen, Anerkennungen und Zulassungen........................................................ 67

Architektur und Stadtplanung .......................................................................................... 127

Ausübung eines Handwerks ............................................................................................. 131

Bauen................................................................................................................................... 6

Baugenehmigung ............................................................................................................... 61

Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung .................................................................. 62

Bauvorhaben (Straße)......................................................................................................... 412

Beratungskonferenz (Raumordnung)................................................................................ 52

Berechnung der Gebühren (Bauen und Wohnen) ........................................................... 65

Berufsordnung, Wirtschafts- und ...................................................................................... 1

Berufs- und Unternehmensausübung............................................................................... 12

Börsenaufsicht..................................................................................................................... 122

Bundesfernstraßen.............................................................................................................. 421

Daten der öffentlichen Immobilienwertermittlung.......................................................... 723

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens............................................................... 53

Dienstebasierte Bereitstellung von Geobasisdaten ......................................................... 84

Einheitlicher Ansprechpartner Hessen (EAH) ................................................................. 113

Eisenbahnen, Seilbahnen .................................................................................................. 32

Energie ................................................................................................................................ 16

Erlaubnisse, Genehmigungen und Zustimmungen
zu oder an öffentlichen Straßen ........................................................................................ 41

Fluglärm, Luftverkehr ........................................................................................................ 34

Gaststätten .......................................................................................................................... 224

Genossenschaftswesen ...................................................................................................... 14

Geobasisdaten .................................................................................................................... 8

Gesonderte Baugenehmigung und Bauüberwachung
einschließlich einmaliger Bauzustandsbesichtigung....................................................... 63

Gewerbe.............................................................................................................................. 2

Gewerbe, Allgemeine Amtshandlungen.......................................................................... 21

Gewerberechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, 
Zulassungen usw. und Zulassung von Ausnahmen; Untersagungen ............................ 22

Handwerk ........................................................................................................................... 13

Handwerks, Ausübung eines ............................................................................................ 131

Handwerks, Organisation des ........................................................................................... 132

Immobilienwertermittlung, Öffentliche............................................................................ 72

Ingenieurwesen .................................................................................................................. 126

Kataster- und Vermessungswesen .................................................................................... 71

Lärmemissionen.................................................................................................................. 431

Lagebezeichnungen, georeferenziert ............................................................................... 819
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Liegenschaftskataster......................................................................................................... 81

Liegenschaftsvermessungen.............................................................................................. 71

Maßnahmen im Rahmen der Marktüberwachung .......................................................... 17

Messen, Ausstellungen, Märkte ....................................................................................... 223

Mess- und Eichwesen ........................................................................................................ 112

Öffentliche Immobilienwertermittlung............................................................................. 72

Organisation des Handwerks ............................................................................................ 132

Raumordnung ..................................................................................................................... 5

Raumordnungsverfahren, Durchführung ......................................................................... 53

Raumordnungsverfahren, Einstellung .............................................................................. 54

Reisegewerbe ..................................................................................................................... 222

Sachverständige ................................................................................................................. 123

Satellitenpositionierungsdienst (SAPOS) ......................................................................... 823

Schornsteinfegerwesen...................................................................................................... 15

Sicherheit und Ordnung an Straßen ................................................................................. 42

Sonstige Amtshandlungen (Bauen und Wohnen)............................................................ 64

Stadtplanung, Architektur und ......................................................................................... 127

Stehendes Gewerbe ........................................................................................................... 221

Straßenbahnbetriebsleiterprüfungen................................................................................ 125

Straßenbahnen und Obuslinien ........................................................................................ 31

Straße................................................................................................................................... 4

Straßenverkehr ................................................................................................................... 33

Topografische Karten ......................................................................................................... 83112

Tourismus ............................................................................................................................ 111

Unschädlichkeitszeugnis ................................................................................................... 71222

Unternehmensausübung, Berufs- und.............................................................................. 12

Unternehmensbeteiligungsgesellschaft ........................................................................... 124

Vereinfachte Wertermittlung ............................................................................................. 722

Verkehr................................................................................................................................ 3

Verkehrsbeschränkungen (Straßenverkehr) .................................................................... 331

Vermessung ........................................................................................................................ 121

Vermessungswesen, Kataster- und ................................................................................... 71

Versicherungswesen .......................................................................................................... 9

Versicherungsaufsicht über kleinere private Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit (VVaG) auf der Grundlage des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) ............................................................................ 91

Wertgutachten .................................................................................................................... 721

Wirtschafts- und Berufsordnung ....................................................................................... 1

Zufahrten (Straße) .............................................................................................................. 411

Zustimmungen, Anerkennungen und Zulassungen........................................................ 67
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Anlage 1 zum Verwaltungskostenverzeichnis Nr. 3114 und 323

Anlage 2 zum Verwaltungskostenverzeichnis Nr. 711 und 712

Anlage 3 zum Verwaltungskostenverzeichnis Nr. 721

Anlage 4 zum Verwaltungskostenverzeichnis Nr. 84“

2. In Nr. 7 werden in Spalte 2 ein Komma und die Angabe „Öffentliche Immobilienwerter-
mittlung“ angefügt.

3. Nach Nr. 7 wird als Nr. 71 einfügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

71 Kataster- und Vermessungswesen

4. Die Nr. 701 bis 704 werden die Nr. 7101 bis 7104.

5. Nr. 705 wird Nr. 7105 und in Spalte 2 wird die Angabe „Nr. 704“ durch „Nr. 7104“ er-
setzt.

6. Die bisherige Nr. 71 wird Nr. 711.

7. Die bisherige Nr. 711 wird Nr. 7111.

8. Die bisherige Nr. 7111 wird Nr. 71111.

9. Die bisherigen Nr. 71111 und 71112 werden die Nr. 711111 und 711112.

10. Die Nr. 7112 und 7113 werden die Nr. 71112 und 71113.

11. Nr. 712 wird Nr. 7112.

12. Die Nr. 7121 bis 7123 werden die Nr. 71121 bis 71123.

13. Nr. 713 wird Nr. 7113.

14. Nr. 7131 wird Nr. 71131 und in Spalte 3 wird die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ er-
setzt.

15. Nr. 7132 wird Nr. 71132.

16. Die Nr. 7133 und 7134 werden die Nr. 71133 und 71134 und in Spalte 3 werden jeweils
die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ ersetzt.

17. Nr. 714 wird Nr. 7114.

18. Nr. 7141 wird Nr. 71141.

19. Die Nr. 71411 und 71412 werden die Nr. 711411 bis 711412.

20. Nr. 7142 wird Nr. 71142 und in Spalte 2 wird die Angabe „Nr. 711, 712, 713 und 7141“
durch „Nr. 7111, 7112, 7113 und 71141“ und in Spalte 3 wird die Angabe „Nr. 73“ durch
„Nr. 713“ ersetzt.

21. Nr. 7143 wird Nr. 71143 und in Spalte 3 wird die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ er-
setzt.

22. Nr. 715 wird Nr. 7115.

23. Nr. 7151 wird Nr. 71151.

24. Die Nr. 71511 und 71512 werden die Nr. 711511 bis 711512.

25. Die Nr. 7152 und 7153 werden die Nr. 71152 bis 71153.

26. Nr. 716 wird Nr. 7116.

27. Die Nr. 7161 bis 7163 werden die Nr. 71161 bis 71163.

28. Nr. 717 wird Nr. 7117 und in Spalte 2 wird die Angabe „Nr. 711, 715 oder 716“ durch
„Nr. 7111, 7115 oder 7116“ ersetzt.

29. Nr. 7171 wird Nr. 71171 und in Spalte 2 wird die Angabe „Nr. 711, 715 oder 716“ durch
„Nr. 7111, 7115 oder 7116“ und in Spalte 3 wird die Angabe „Nr. 71111, 71511 oder
7161“ durch „Nr. 711111, 711511 oder 71161“ ersetzt.

30. Nr. 72 wird Nr. 712.

31. Nr. 721 wird Nr. 7121.



32. Nr. 7211 wird Nr. 71211.

33. Die Nr. 72111 bis 72113 werden die Nr. 712111 bis 712113.

34. Die Nr. 7212 und 7213 werden die Nr. 71212 und 71213 und in Spalte 3 werden jeweils
die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ ersetzt.

35. Nr. 722 wird Nr. 7122.

36. Nr. 7221 wird Nr. 71221 und in Spalte 3 wird die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ er-
setzt.

37. Nr. 7222 wird Nr. 71222.

38. Nr. 7223 wird Nr. 71223 und in Spalte 3 wird die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ er-
setzt.

39. Nr. 73 wird die Nr. 713.

40. Nr. 7301 wird Nr. 71301.

41. Die Nr. 731 bis 734 werden die Nr. 7131 bis 7134.

42. Nr. 74 wird Nr. 714.

43. Nr. 741 wird Nr. 7141 und in Spalte 2 wird die Angabe „71 bis 73“ durch „711 bis 713“
ersetzt.

44. Nach der neuen Nr. 7141 werden die folgenden Nr. 72 bis 7263 eingefügt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

72 Öffentliche Immobilienwertermittlung

Amtshandlungen der Gutachteraus-
schüsse und der Zentralen Geschäfts-
stelle der Gutachterausschüsse für 
Immobilienwerte nach dem Bauge-
setzbuch (BauGB), Bundeskleingar-
tengesetz (BKleingG) und der Aus-
führungsverordnung zum Baugesetz-
buch (BauGB-AV)

721 Wertgutachten

72101 Mit den Gebühren nach Nr. 7211 und
7212 sind die Entschädigungen der
Mitglieder des Gutachterausschusses,
Entgelte für Post- und Telekommuni-
kationsleistungen, Vergütungen und
andere Aufwendungen für die Aus-
führung von Dienstgeschäften außer-
halb der Dienststelle, Kosten für not-
wendige Geobasisdaten, Kosten für 
je eine Ausfertigung des Gutachtens 
für die antragstellende Person und 
die Eigentümerinnen und Eigentümer
des Wertermittlungsobjekts sowie die
erforderliche Auskunft aus der Kauf-
preissammlung abgegolten.

Darüber hinaus entstandene Ausla-
gen sind zusätzlich zu erheben.

7211 Erstattung von Gutachten über Ver- Anlage 3, Spalte 3
kehrswerte eines unbebauten Grund-
stücks (§ 193 Abs. 1 BauGB) oder
über Bodenwerte eines bebauten
Grundstücks, ohne Berücksichtigung
der auf dem Grundstück vorhandenen
baulichen Anlagen (§ 193 Abs. 1
BauGB i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1 
Immobilienwertermittlungsverord-
nung (ImmoWertV))

7212 Erstattung von Gutachten über Ver- Anlage 3, Spalte 4
kehrswerte eines bebauten Grund-
stücks, von Wohnungs- und Teileigen-
tum sowie von bebauten oder unbe-
bauten Teilflächen bebauter Grund-
stücke (§ 193 Abs. 1 BauGB)
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

7213 Zusätzlicher Aufwand bei der Erstat- bis zu 50 % von 
tung von Wertgutachten nach Nr. 7211 Nr. 7211 oder 7212
oder 7212 wegen Beschaffung, Überar-
beitung oder Anfertigung für die Wert-
ermittlung notwendiger Unterlagen 
(z. B. örtliche Bauaufnahme) wegen
fehlender oder nicht verwertbarer 
Bauunterlagen

7214 Erstattung von Gutachten über Ver- nach Nr. 72151 mindestens 
kehrswerte von Rechten an Grund- bis 72154 900
stücken oder von grundstücks-
gleichen Rechten (§ 193 Abs. 1 
BauGB)

7215 Erstattung von sonstigen Gutachten, 

insbesondere über Werte von Gebäu-
den und baulichen Anlagen (§ 193 
Abs. 1 BauGB),

über die Höhe der Entschädigung für
andere Vermögensnachteile (§ 193 
Abs. 2 BauGB),

über Miet- und Pachtwerte (§ 7 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB-AV),

über die ortsübliche Pacht im er-
werbsmäßigen Obst- und Gemüsean-
bau (§ 5 Abs. 2 Satz 1 BKleingG),

über verfahrensrelevante Werte für 
die Bodenordnung, Sanierung oder 
städtebauliche Entwicklung (§ 193
Abs. 1 BauGB) sowie

über Bodenwerte eines bebauten
Grundstücks unter Berücksichtigung
der auf dem Grundstück vorhandenen
baulichen Anlagen (§ 193 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 bis 4 
ImmoWertV)

72151 Vorbereitung und Ausfertigung des nach Nr. 726
Gutachtens durch die Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses für Immo-
bilienwerte (§ 9 Nr. 6 BauGB-AV)

72152 Gutachterliche Tätigkeit der ehren- tatsächlich gezahlte 
amtlichen Mitglieder des Gutachter- Entschädigungen
ausschusses für Immobilienwerte nach § 23 Abs. 1 

BauGB-AV

72153 Auskunft aus der Kaufpreissammlung nach Nr. 72311 und
72312

72154 Auslagen nach § 9 Abs. 1 
HVwKostG

7216 Mehrausfertigungen eines 
Gutachtens 

72161 jede gleichzeitig mit der Erstausferti- 10
gung abgegebene Mehrausfertigung 
eines Gutachtens

72162 jede nicht gleichzeitig mit der Erstaus- 30
fertigung abgegebene Mehrausferti-
gung eines Gutachtens

7217 Ermäßigungen
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

72171 Gleichzeitig erstattete Gutachten 
nach Nr. 7211 oder 7212, die sich auf
Wertermittlungsobjekte mit denselben
wertbestimmenden Merkmalen be-
ziehen, werden kostenrechtlich zu 
einem Gutachten zusammengefasst, 
indem die Gebührenwerte der Einzel-
gutachten addiert und danach die 
Gesamtgebühr ermittelt wird.

72172 Wird ein zu einem früheren Zeitpunkt
von einem Gutachterausschuss für Im-
mobilienwerte erstattetes Wertgutach-
ten von diesem aktualisiert oder er-
gänzt und können bereits erbrachte 
Leistungen weiterverwendet werden, 
so sind diese bei der Gebührenfestset-
zung angemessen zu berücksichtigen. 
Die Gebührenermäßigung ist zu be-
gründen.

722 Vereinfachte Wertermittlungen

7221 Wertberechnung der Geschäftsstelle 25 bis 50 %
z. B. von Sach- oder Ertragswerten von Nr. 7211
(§ 9 Nr. 10 BauGB-AV) oder 7212

7222 Automatisierte Wertberechnung für
Standard-immobilien (§ 9 Nr. 10 
BauGB-AV)

72221 Einzelauskunft je Wertberechnung 40

72222 Mehrfachauskünfte für Dauernutzer

722221 Bereitstellung des Zugangs zur je Jahr 80
automatisierten Wertberechnung

722222 Wertberechnung je Wertberechnung 10

723 Daten der öffentlichen Immobilien-
wertermittlung

72301 Eigengebrauch ist jede Nutzung, die 
der Verfolgung privater Zwecke oder
der Unterstützung interner Geschäfts-
prozesse dient.

Kommerzielle Verwendung ist jede
Nutzung, die darauf abzielt, auf der 
Grundlage der bereitgestellten Daten 
und Dienste eigene Produkte oder 
Dienste mit einer direkten oder auch 
indirekten Gewinnerzielungsabsicht 
in den Verkehr zu bringen.

7231 Kaufpreissammlung

72311 Auskunft aus der Kaufpreissammlung je Antrag 100
(§ 195 Abs. 3 BauGB), einschließlich 
bis zu zehn bekannt gegebene Kauf-
preise

72312 jeder weitere bekannt gegebene 5
Kaufpreis

7232 Bodenrichtwerte

72321 Präsentationsausgaben aus dem 
Bodenrichtwertinformationssystem

723211 Bodenrichtwertauskunft (§ 196 Abs. 3 je Bodenrichtwert 20
Satz 2 BauGB), analog oder als
Druckdatei

723212 Automatisierte Auskunft aus dem Bo- kostenfrei
denrichtwertinformationssystem 
(Automatisierte Einsichtnahme in die 
Bodenrichtwertkarte)
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

72322 Erteilen des Nutzungsrechts an einer 
Bestandsdatenausgabe aus dem Bo-
denrichtwertinformationssystem 
(§ 196 Abs. 3 Satz 1 BauGB)
Ausgabe für interne Verwendung 
(Eigengebrauch)

723221 Vektordaten mit Objektstruktur
(NAS, CSV und vergleichbare Daten-
formate)

Bodenrichtwerte nach § 196 Abs. 1 
BauGB, einschließlich der Umrech-
nungskoeffizienten nach § 193 Abs. 5
Satz 2 Nr. 3 BauGB

7232211 für den 1. bis 1 000. Bodenrichtwert je Bodenrichtwert 1
mindestens 50

7232212 für den 1 001. bis 10 000. Bodenricht- je Bodenrichtwert 0,50
wert

7232213 für den 10 001. bis 100 000. Boden- je Bodenrichtwert 0,25
richtwert

723222 Rasterdaten
(TIFF und vergleichbareDatenformate)

7232221 Bodenrichtwertkarte 25 % von Nr. 7232211 mindestens 50

In der Bodenrichtwertkarte ist die von bis 7232213
den Kataster- und Vermessungsbehör-
den nach dem Dritten Teil des Hessi-
schen Vermessungs- und Geoinforma-
tionsgesetzes für eigene nicht kom-
merzielle Zwecke kostenfrei zur Ver-
fügung gestellte Liegenschaftskarte 
in verminderter Bildauflösung als Kar-
tengrundlage enthalten.

72323 Erteilen des Nutzungsrechts an einer 100 bis 400 % von
Bestandsdatenausgabe aus dem Bo- Nr. 723221
denrichtwertinformationssystem bis 7232221
(§ 196 Abs. 3 Satz 1 BauGB)
Ausgabe für kommerzielle 
Verwendung

72324 Dienstebasierte Bereitstellung der 
Daten des Bodenrichtwertinformati-
onssystems (§ 196 Abs. 3 Satz 1 
BauGB)

723241 Bereitstellung des Zugangs zum je Jahr 50
Datenabruf

723242 Erteilen des Rechts zum Abruf der 
Daten für interne Verwendung (Eigen-
gebrauch)

7232421 für ein beantragtes Gebiet, unabhän- für zwei Jahre 
gig von der Anzahl der durchgeführten Nr. 723221
Abrufe und der abgegebenen Informa- bis 7232221
tionsmenge 

Der Gebührenberechnung ist die An-
zahl der Bodenrichtwerte zugrunde 
zu legen, die zum Zeitpunkt der Kos-
tenfestsetzung im beantragten Gebiet
zum Abruf bereitgestellt wird.

7232422 gebietsunabhängig, abhängig von der je Vierteljahr
abgerufenen Informationsmenge Nr. 723221

Der Gebührenberechnung ist die An- bis 7232221
zahl der Bodenrichtwerte zugrunde 
zu legen, die in einem Kalendervier-
teljahr abgerufen wurde.
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

723243 Erteilen des Rechts zum Abruf der 100 bis 400 % von
Daten für kommerzielle Verwendung Nr. 7232421

oder 7232422

7233 Sonstige zur Wertermittlung erforder-
liche Daten

72331 Erteilen des Nutzungsrechts an dem
Immobilienmarktbericht 
(analog oder als Druckdatei)

723311 für das Land Hessen 50
(§ 12 Nr. 2 BauGB-AV)

723312 für einen regional begrenzten 30 bis 100
Teilmarkt (§ 18 Abs. 2 BauGB-AV)

72332 Erteilen des Nutzungsrechts an den 50
Vergleichsfaktoren für bebaute 
Grundstücke 
für das Land Hessen
(§ 193 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 BauGB)

72333 Erteilen des Nutzungsrechts an den 30 bis 100
wertrelevanten Daten 
für das Land Hessen oder für einen 
regional begrenzten Teilmarkt

Indexreihen nach § 11 ImmoWertV,
Liegenschaftszinssätze nach § 193
Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BauGB, Marktan-
passungsfaktoren nach § 14 Abs. 2 
ImmoWertV, insbesondere Sachwert-
faktoren nach § 193 Abs. 5 Satz 2 
Nr. 2 BauGB

7234 Mietwerte

72341 Erteilen des Nutzungsrechts an der 
Mietwertübersicht 
(§ 9 Nr. 11 BauGB-AV)

723411 für das Land Hessen 100

723412 für einen regional begrenzten 30 bis 100
Teilmarkt

72342 Automatisierte Mietwertberechnung
für Standardimmobilien 
(§ 9 Nr. 12 BauGB-AV)

723421 Einzelauskunft je Mietwertberech 20-
nung

723422 Mehrfachauskünfte für Dauernutzer

7234221 Bereitstellung des Zugangs zur je Jahr 40
automatisierten Mietwertberechnung

7234222 Mietwertberechnung je Mietwertberech- 5
nung

724 Sonstige Amtshandlungen nach Nr. 726

Anfertigen von fachbezogenen Stel-
lungnahmen (§ 9 Nr. 10 BauGB-AV), 
Preisprüfung von Kaufverträgen öf-
fentlicher Stellen (§ 9 Nr. 13 
BauGB-AV) oder besondere Selekti-
on, Kombination oder Aufbereitung 
der Daten der öffentlichen Immobi-
lienwertermittlung (§ 9 Nr. 5 
BauGB-AV)
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

725 Gebührenbemessung in besonderen
Fällen

Wird ein Antrag zurückgenommen, 
bevor die Amtshandlung vollständig 
erbracht ist, oder kann eine Amts-
handlung aus Gründen, die der Gut-
achterausschuss für Immobilienwerte 
nicht zu vertreten hat, ganz oder teil-
weise nicht erbracht werden, ist eine
Gebühr bis zur Höhe des für die voll-
ständige Amtshandlung vorgesehe-
nen Betrags zu erheben. Bemessungs-
grundlage ist der Verwaltungsauf-
wand nach § 3 Abs. 2 HVwKostG.

Entstandene Auslagen sind in voller
Höhe zu erheben.

726 Gebühren nach dem Zeitaufwand

7261 Beamtinnen und Beamte des höhe- je 1/4 Stunde 19,75
ren Dienstes und vergleichbare Be-
schäftigte

7262 Beamtinnen und Beamte des gehobe- je 1/4 Stunde 16,25
nen Dienstes und vergleichbare Be-
schäftigte

7263 sonstige Beschäftigte je 1/4 Stunde 12,75

45. In Nr. 81623 wird in Spalte 3 die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ ersetzt.

46. In den Nr. 8421111 bis 84212, 84221111 bis 842212 und 8423 wird jeweils in Spalte 3 die
Angabe „Anlage 3“ durch „Anlage 4“ ersetzt.

47. In den Nr. 851 und 852 wird jeweils in Spalte 3 die Angabe „Nr. 73“ durch „Nr. 713“ er-
setzt.

48. Die Überschrift der Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2 
zum Verwaltungskostenverzeichnis Nr. 711 und 712“

49. Nach der Anlage 2 wird als Anlage 3 eingefügt:

„Anlage 3

zum Verwaltungskostenverzeichnis Nr. 721

Erstattung von Gutachten

Zeile Summe der Gebühr für Gutachten Gebühr für Gutachten
ermittelten über Verkehrswerte über Verkehrswerte

Werte eines unbebauten eines bebauten 
(Gebührenwert) Grundstücks (§ 193 Grundstücks, von Wohnungs-

Abs. 1 BauGB) und Teileigentum sowie
oder über Bodenwerte eines von bebauten oder

bebauten Grundstücks unbebauten Teilflächen
(§ 193 Abs. 1 BauGB i. V. m. bebauter Grundstücke

§ 16 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV) (§ 193 Abs. 1 BauGB)

(Nr. 7211 Kostenverzeichnis) (Nr. 7212 Kostenverzeichnis)

bis unter EUR EUR EUR

1 2 3 4

1 50 000 700 950

2 100 000 825 1150



3 150 000 875 1350

4 200 000 900 1550

5 250 000 930 1700

6 300 000 960 1820

7 375 000 1000 2000

8 500 000 1070 2200

9 750 000 1200 2400

10 1 000 000 1300 2600

11 je weitere 
250 000
bis unter 75 150

25 000 000

12 ab 25 000 000
je weitere 50 100
1 000 000
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Die Gebühren für die Erstattung von Wertgutachten bemessen sich nach dem Gebühren-
wert des Wertermittlungsobjekts.

Der Gebührenwert ist die Summe der im Gutachten ermittelten Verkehrs- und sonstigen
Werte des Wertermittlungsobjekts.

Wird der Wert des Wertermittlungsobjekts durch Rechte Dritter, Instandhaltungsrück-
stände, Abrisskosten, Mängel, Schäden oder öffentlich-rechtliche Verfügungsbeschrän-
kungen gemindert (belastetes Wertermittlungsobjekt), ermittelt sich der Gebührenwert
als Summe aus dem Wert des unbelasteten Wertermittlungsobjekts und den absoluten
Beträgen der Wertminderungen. Wertminderungen, die mit geringfügigem Aufwand er-
mittelt werden können, bleiben unberücksichtigt.“

50. Die bisherige Anlage 3 wird Anlage 4.

Artikel 3 

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2018 in Kraft.

Wiesbaden, den 15. Juni 2018

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r
B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,

Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r

D e r  M i n i s t e r
d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r

D i e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,

L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z
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Aufgrund des § 82 des Hessischen Be-
amtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl.
S. 218, 508), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), ver-
ordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Hessische Mutterschutz- und 
Elternzeitverordnung vom 8. Dezember
2011 (GVBl. I S. 758, 2012 S. 10, 340), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. De-
zember 2015 (GVBl. S. 594), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Anwendung bundesrechtlicher 
Vorschriften zum Mutterschutz

Auf die Beschäftigung von Beam-
tinnen während der Schwangerschaft,
nach der Entbindung und in der Still-
zeit sind die Vorschriften des Mutter-
schutzgesetzes vom 23. Mai 2017
(BGBl. I S. 1228)  in der jeweils gelten-
den Fassung

1. zur Gestaltung und Beurteilung der
Arbeitsbedingungen und des Ar-
beitsplatzes nach den §§ 9, 10 
Abs. 1 und 2 und § 14 des Mutter-
schutzgesetzes,

2. zu Schutzfristen, Beschäftigungs-
verboten sowie unzulässigen Tätig-
keiten und Arbeitsbedingungen
nach den §§ 3 bis 6, 10 Abs. 3, §§ 11
bis 13 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 des
Mutterschutzgesetzes,

3. zur Rangfolge der Schutzmaßnah-
men nach § 13 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes,

4. zu Mitteilungs- und Nachweis-
pflichten nach § 15 des Mutter-
schutzgesetzes,

5. zu Freistellungen für Untersuchun-
gen und zum Stillen nach § 7 des
Mutterschutzgesetzes,

6. zu Abweichungen und Ausnahmen
nach den §§ 28, 29 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 1 und Satz 3 des Mutterschutz-
gesetzes

entsprechend anzuwenden.

An die Stelle der Aufsichtsbehörde tritt
die oberste Dienstbehörde. Arbeitge-
ber im Sinne des Mutterschutzgesetzes
ist die oder der Dienstvorgesetzte; eine
Benach richtigung nach § 27 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Mutterschutzgesetzes
der an die Stelle der Aufsichtsbehörde
tretenden obersten Dienstbehörde
durch die oder den Dienst vorgesetzten
findet nicht statt. Ausnahmeentschei-

dungen entsprechend den §§ 28, 29
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Mutterschutz-
gesetzes treffen die Beschäftigungs -
behör   den.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Besoldung bei Beschäftigungs -
verbot, Freistellung für 

Untersuchungen und Stillzeit“

b) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“
gestrichen.

c) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das Gleiche gilt während der Frei-
stellung für Untersuchungen und
zum Stillen nach § 7 des Mutter-
schutzgesetzes.“

d) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Bemessungsgrundlage für die
Zahlung von Erschwerniszulagen
nach den §§ 3, 4 und 20 der Er-
schwerniszulagenverordnung in der
Fassung vom 3. Dezember 1998
(BGBl. I S. 3497) in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, geän-
dert durch Gesetz vom 16. Dezem-
ber 2015 (GVBl. S. 594), für die Ver-
gütung nach der Vollstreckungsver-
gütungsverordnung in der Fassung
vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) in
der am 31. August 2006 geltenden
Fassung sowie für die Vergütung
nach der Verordnung über die Ver-
gütung für Vollziehungsbeamtinnen
und Vollziehungsbeamte der Steu-
erverwaltung vom 5. Dezember
2017 (GVBl. S. 435) ist der Durch-
schnitt der Zulagen und der Vergü-
tungen der letzten drei Monate vor
Beginn des Monats, in dem die
Schwangerschaft eingetreten ist.“

e) Folgender Satz wird angefügt:

„Im Fall der Beendigung einer El-
ternzeit nach § 16 Abs. 3 Satz 3 des
Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Januar
2015 (BGBl. I S. 33), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Mai 2017
(BGBl. I S. 1228), in der jeweils gel-
tenden Fassung werden die Dienst-
und Anwärterbezüge gezahlt, die
während einer Teilzeitbeschäfti-
gung beim Dienstherrn in der El-
ternzeit erzielt wurden, soweit diese
höher sind, als die Dienst- und An-
wärterbezüge vor Beginn der El-
ternzeit.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:*) Ändert FFN 320-194

Verordnung
zur Änderung der Hessischen Mutterschutz- und Elternzeitverordnung*)

Vom 19. Juni 2018
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„Entlassung während der Schwan-
gerschaft, nach einer Fehlgeburt

und nach der Entbindung“

b) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort „Schwangerschaft“ ein Kom-
ma und die Wörter „bis zum Ablauf
von vier Monaten nach einer Fehl-
geburt nach der zwölften Schwan-
gerschaftswoche“ eingefügt.

c) In Abs. 3 wird die Angabe „geän-
dert durch Gesetz vom 5. Februar
2009 (BGBl. I S. 160)“ durch „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570)“ er-
setzt.

4. In § 6 werden nach dem Wort „auszu-
legen“ die Wörter „oder in einem

elektronischen Verzeichnis jederzeit
zugänglich zu machen“ eingefügt.

5. In § 7 Abs. 1 werden nach dem Wort
„entsprechend“ das Wort „des“ und die
Angabe „in der Fassung vom 27. Januar
2015 (BGBl. I S. 33) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ gestrichen.

6. In § 8 Abs. 1 Satz 2 werden nach der
Angabe „15 Stunden“ die Wörter „im
Durchschnitt des Monats“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Wiesbaden, den 19. Juni 2018

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
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Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 15. Dezember
2009 (GVBl. I S. 705), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. November 2015
(GVBl. S. 510), verordnet der Minister für
Wissenschaft und Kunst:

§ 1

In den nachfolgend aufgeführten Stu-
diengängen werden zur Aufnahme von
Studienanfängerinnen und Studienanfän-
gern in das erste Fachsemester sowie zur
Aufnahme von Studierenden in höhere
Fach semester an den Hochschulen des
Landes Hessen zum Wintersemester
2018/2019 folgende Zulassungszahlen
festgesetzt:

*) FFN 70-290

Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen 

des Landes Hessen im Wintersemester 2018/2019
(Zulassungszahlenverordnung 2018/2019)*)

Vom 10. Juni 2018

A. Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Diplom oder Staatsexamen (ohne Lehrämter)

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Hochschule Darmstadt

Allgemeiner Maschinenbau 120 60 120 60

Angewandte Sozialwissen-
schaften 70 0 60

Architektur 185 0 207

Betriebswirtschaftslehre 150 85 150 75

Biotechnologie 75 0 94 0 60 0 60

Chemische Technologie 75 0 92 0 60 0 60

Energiewirtschaft 80 0 85

Informatik 135 90 250 80

Informationsrecht 75 0 75

Innenarchitektur 85 0 98

Logistik Management 65 0 70

Onlinejournalismus 50 0 54

Onlinekommunikation 75 0 95

Soziale Arbeit 180 0 200

Soziale Arbeit: Generatio-
nenbeziehungen in einer 
alternden Gesellschaft 60 0 60

Soziale Arbeit Plus – Migra-
tion und Globalisierung 15 0 15

Umweltingenieurwesen – 
Nachhaltige Siedlungs-
planung 80 0 80

Wirtschaftsingenieurwesen 140 0 140

Wirtschaftspsychologie 60 60 60 60

2. Frankfurt University of Applied Sciences

Architektur 87 87 87 87

Bauingenieurwesen (B.Eng.) 79 79 79 79

Betriebswirtschaft 72 72 72 72 72 72 72

Betriebswirtschaft (deutscher 
und französischer Abschluss) 10
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Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Engineering Business 
Information Systems 39

International Business 
Administration 35 35 35 35 35 35 35

Internationale Business 
Information Systems 
(Wirtschaftsinformatik) 62

International Finance 42

Public und Non-Profit 
Management 46

Real Estate und Facility 
Management (B.Sc) 31

Real Estate und Integrale 
Gebäudetechnik (B. Eng.) 16

Soziale Arbeit 339

Soziale Arbeit transnational 18

Wirtschaftsingenieurwesen 
(Onlinestudiengang) 33

Wirtschaftsrecht 72 72 72 72 72 72 72

3. Hochschule Fulda

Berufspädagogik 
Fach Gesundheit 30

Frühkindliche inklusive 
Bildung 25 0 25 0 25 0 25 0

Hebammenkunde 30 0 30 0 30 0 30 0

Internationale Betriebs-
wirtschaftslehre 125 125 125 125 125 125 125

Oecotrophologie: Ernäh-
rung, Gesundheit, Lebens-
mittelwirtschaft 90 0 75 0 75 0

Oecotrophologie: Verpfle-
gungs- und Versorgungs-
management 20 0 20 0 20 0

Physiotherapie 30 0 30 0 30 0 30

Soziale Arbeit 
(Onlinestudiengang) 0 50 0 50 0 50 0 50

Soziale Arbeit 
(Präsenzstudiengang) 160 0 120 0 120 0 120

Soziale Sicherung, 
Inklusion, Verwaltung 
(berufsbegleitend) 15 0 15 0 15 0 15

Soziale Sicherung, Inklusion, 
Verwaltung (dual) 15 0 15 0 15 0 15

Sozialrecht 75 0 75 0 75 0 75

Sozialwissenschaften mit 
dem Schwerpunkt  Interkul-
turelle Beziehungen 70 0 70 0 70 0

Wirtschaftsrecht – Nachhal-
tigkeit und Ethik 30 0 20 0 20 0 20

5. Justus-Liebig-Universität Gießen

Berufliche und Betriebliche 
Bildung – Fachrichtungen 
Metalltechnik/Elektrotechnik 30 0 30 0 30
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Berufliche und Betriebliche 
Bildung – Fachrichtungen 
Agrarwirtschaft/Ernährung 
und Hauswirtschaft 30 0 30 0 30

Bewegung und Gesundheit 100 0 100 0

Bildung und Förderung in 
der Kindheit 135 0 135 0

Biologie 170 0 150 0

Ernährungswissenschaften 115 0 115 0

Erziehungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Außer-
schulische Bildung 200 0 200 0

Lebensmittelchemie 33 0 30 0

Medizin 175 170 170 170 160 155 155 155 155 155

Ökotrophologie 180 0 180 0

Psychologie 150 0 150 0 150 0

Rechtswissenschaft 400 120

Sozialwissenschaften / 
Social Sciences 155 0 155 0

Tiermedizin 210 0 190 0 180 0 180 0 180 0

Umweltmanagement 120 0 120 0

Wirtschaftswissenschaften 530 0 530 0

Zahnmedizin 34 32 29 29 29 29 29 29 29 29

6. Technische Hochschule Mittelhessen

Architektur 60 45 85 40 70 50

Betriebswirtschaft 190 95 195 85 180 85

Biotechnologie/Biopharma-
zeutische Technologie 120 0 140 0 105 0

Eventmanagement und 
-technik 80 0 80 0 80 0

Logistikmanagement 85 0 85 0 85 0

Medizinisches Management 90 80

Wirtschaftsingenieurwesen – 
Immobilien 65 0 60 0 60 0

Wirtschaftsingenieurwesen – 
Industrie 160 100 160 100 160 100

7. Universität Kassel

Architektur 115 0 115 0 129 0

Biologie 70 0 70 0 70 0

Landschaftsplanung/Land-
schaftsarchitektur 71 0 71 0 71 0

Psychologie 80 0 80 0 80 0

Soziale Arbeit 340 0 335 0 335 0

Stadt- und Regionalplanung 57 0 57 0 57 0

Wirtschaftsingenieurwesen 175 0 180 0 180 0 150

Wirtschaftspädagogik 110 0 120 0 125 0

Wirtschaftsrecht 145 0 167 0 170 0 160

Wirtschaftswissenschaften 360 0 360 0 350 0 341

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8. Philipps-Universität Marburg

Betriebswirtschaftslehre 80 45 65 35 50 30

Biologie 145 0 115 0 100 0

Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft 165 0 150 0 145 0

Humanbiologie 
(Biomedical Science) 70 0 52 0 46 0

Interkulturelle Betriebs-
wirtschaftslehre 30 0

Medienwissenschaft 95 0

Medizin 268 0 255 0 252 0 252 0 252 0

Medizin (nur vorklinischer 
Studienabschnitt) 166 0 154 0

Pharmazie 145 90 130 80 120 80 115 75

Philosophie 40 0

Psychologie 120 0 110 0 100 0 100 0

Rechtswissenschaft 265 80 215 65 160 45 130 40 120

Volkswirtschaftslehre 50 30 35 20 20 15

Zahnmedizin 36 34 33 33 33 33 32 32 32 32

9. Hochschule RheinMain

Architektur 55 35 55 35 55 35

Berufsintegrierter Studien-
gang Elektrotechnik 30 0

Berufsintegrierter Studien-
gang Maschinenbau 30 0

Bildung in Kindheit und 
Jugend 45 0 45 0 45 0 45

Business Administration 80 80 80 80 80 80

Business Law (Accounting 
and Taxation) 80 80 80 80 80 80 80 80

Digital Business Management 80 80 80 80 0 0

Elektro- und Luftfahrttechnik 30 20 20 0 0 0

Gesundheitsbezogene 
Soziale Arbeit 100 0 100 0 0 0

Gesundheitsökonomie 
(Health Economics) 80 80 80 80 80 80

Immobilienmanagement 65 0 125 0 200 0

Innenarchitektur 30 30 30 30 30 30

International Management 70 60 60 60 50 50

Media: Conception & 
Production 30 30 60 60 60 60

Media Management 85 85 85 85 60 60

Medieninformatik 50 0 50 0 50 0

Recht und Management 
Soziale Arbeit 100 0 100 0 0 0

Soziale Arbeit 
(Onlinestudiengang) 35 35 35 35 35 35 35 35

Soziale Arbeit 
(Präsenzstudiengang) 110 110 110 110 70 70 50

Soziale Arbeit (Teilzeit) 10 10 10 10 5 5 5

Versicherungs- und Finanz-
wirtschaft (Insurance and 
Finance) 80 80 55 80 55 80

Wirtschaftsinformatik 60 0 60 0 60 0 60

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. Justus-Liebig-Universität Gießen

Biologie für das Lehramt 
an Gymnasien 85 0

Lehramt an Förderschulen 180 0 180 0

Lehramt an Grundschulen 175 0 145 0

Lehramt an Grundschulen 
mit dem Unterrichtsfach
„Islamische Religion“ 30 0 30 0

Lehramt an Grundschulen 
mit dem Unterrichtsfach 
„Ethik“ 30 0 30 0

2. Universität Kassel

Biologie für das Lehramt 
an Gymnasien 75 0 65 0 65 0 60 0 50

Biologie für das Lehramt 
an Hauptschulen und 
Realschulen 35 0 45 0 45 0 60

Deutsch für das Lehramt 
an Gymnasien 120 0 100 0 90 0 85 0 80

Deutsch für das Lehramt 
an Hauptschulen und 
Realschulen 110 0 90 0 85 0 85

Geschichte für das Lehramt 
an Gymnasien 100 0 96 0 96 0 75 0 75

Lehramt an Grundschulen 210 0 210 0 180 0 180

Politik und Wirtschaft für 
das Lehramt an Gymnasien 80 0 75 0 75 0 70 0 65

Politik und Wirtschaft für 
das Lehramt an Haupt-
schulen und Realschulen 30 0 45 0 45 0 40

3. Philipps-Universität Marburg

Biologie für das Lehramt 
an Gymnasien 60 0 60 0 60 0 60 0 60

Politik und Wirtschaft für 
das Lehramt an Gymnasien 30 0

B. Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. Studiengänge mit Abschluss Master

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5

1. Hochschule Darmstadt

Wirtschaftsingenieurwesen 
3-semestrig 30 30 30 30

Wirtschaftsingenieurwesen 
4-semestrig 15 15 15 15

2. Frankfurt University of Applied Sciences

Accounting and Finance 33

Globale Logistik – Global 
Logistics 34

Leadership 17
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Strategisches Informations-
management 18

Wirtschaftsinformatik 23

Wirtschaftsingenieurwesen 36

3. Hochschule Fulda

Accounting, Finance, 
Controlling 30 30 30

Food Processing 10 10 10

Food Processing 
(berufsbegleitend) 10 0 10 0 10

Human rights in politics, 
law an society 30

Intercultural Communication 
and European Studies 25 0 25 0

Internationales Management 25 25 25

Psychosoziale Beratung und 
Psychotherapie 20 0 20 0 20

Public Health Nutrition 20 0 20 0

Soziale Arbeit, Schwerpunkt 
„Gemeindepsychiatrie“ 0 15 0 15 0

Soziale Arbeit, Schwerpunkt 
„Sozialraumentwicklung/
Sozialraumorganisation“ 0 15 0 15 0

Supply Chain Management 15 0 15

4. Justus-Liebig-Universität Gießen

Betriebswirtschaftslehre 
(4-semestrig) 115 80 110 55

Biologie 80 0

Biomechanik – Motorik – 
Bewegungsanalyse 30 0

Ernährungswissenschaften 65 35

Klinische Sportphysiologie 
und Sporttherapie 45 0

Psychologie 90 0

Umweltwissenschaften 40 20

5. Universität Kassel

Business Studies 45 48 48

Klinische Psychologie und 
Psychotherapie 30 0 30 0

Psychologie 60 0 60 0

Wirtschaft, Psychologie und 
Management 30 0 30

6. Philipps-Universität Marburg

Biodiversität und Naturschutz 30 0

Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft 55 0 55 0

International Business 
Management 10 0

Klinische Linguistik 20 0

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5
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Molecular and Cellular 
Biology 55 0

Motologie 35 0

Psychologie 72 41

7. Hochschule RheinMain

Media and Design 
Management 30 0 30 0

Hochschule/Studiengang Fachsemester
1 2 3 4 5

§ 2

(1) In den in § 1 aufgeführten Studien-
gängen werden Bewerberinnen und Be-
werber

1.  in das erste Fachsemester nach Maß-
gabe der Studienplatzvergabeverord-
nung Hessen vom 7. Mai 2013 (GVBl.
S. 172), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 16. Mai 2017 (GVBl. S. 92),
oder der Vergabeverordnung Stiftung
für Hochschulzulassung vom 20. Mai
2008 (GVBl. I S. 706), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 16. Mai 2017
(GVBl. S. 91),

2.  in höhere Fachsemester nach Maßga-
be der Studienplatzvergabeverord-
nung Hessen

zugelassen und von der Hochschule auf-
genommen.

(2) Für die nicht in § 1 genannten Stu-
diengänge an den jeweiligen Hochschu-
len des Landes Hessen bestehen keine
Zulassungsbeschränkungen. Studienor-
ganisatorische Maßnahmen, die einen
Studienbeginn nur zu einem Winterse-
mester oder nur zu einem Sommersemes-
ter vorsehen, bleiben unberührt.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. März 2019 außer Kraft.

Wiesbaden, den 10. Juni 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

R h e i n
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Aufgrund des § 7 Abs. 2 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Errichtung ei-
ner gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 15. Dezember 2009
(GVBl. I S. 705), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 30. November 2015 (GVBl. 
S. 510), verordnet der Minister für Wis-
senschaft und Kunst: 

Artikel 1

Die Vergabeverordnung Stiftung für
Hochschulzulassung vom 20. Mai 2008
(GVBl. I S. 706), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 16. Mai 2017 (GVBl. 
S. 91), wird wie folgt geändert:  

1. § 3 Abs. 9 Satz 1 wird aufgehoben.

2. In § 10 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort
„Vergabeverordnung“ durch „Studi-
enplatzvergabeverordnung“ und die
Angabe „30. Juni 2006 (GVBl. I 
S. 363)“ durch „7. Mai 2013 (GVBl. 
S. 172)“ ersetzt.

3. In § 14 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 wird die An-
gabe „23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 3234)“ durch „17. Juli 2017 (BGBl. I
S. 2581)“ ersetzt.

4. § 19 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

a) In Buchst. 1a werden nach dem
Wort „Fassung“ die Wörter „der
Bekanntmachung“ eingefügt und
die Angabe „13. Mai 2015 (BGBl.
I S. 706)“ durch „8. Juni 2017
(BGBl. I S. 1570)“ ersetzt.

b) In Nr. 2 werden die Wörter „zwei
Jahre“ durch „ein Jahr“ und die
Angabe „19. Oktober 2013
(BGBl. I S. 3836)“ durch „23. Mai
2017 (BGBl. I S. 1228)“ ersetzt.

5. In § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird die An-
gabe „20. Juni 2014 (BGBl. I S. 786)“
durch „20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787)“
ersetzt.

6. § 23 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für Vergabeverfahren zum
Sommersemester 2018 ist diese Ver-
ordnung in der bis zum 27. Juni 2018
geltenden Fassung anzuwenden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft. 

Zehnte Verordnung
zur Änderung der Vergabeverordnung Stiftung für Hochschulzulassung*)

Vom 10. Juni 2018

Wiesbaden, den 10. Juni 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

R h e i n

*) Ändert FFN 70-251
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Aufgrund des § 7 Abs. 2 und 3 Nr. 2
und 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung für Hochschulzulassung vom
15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 705), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30. No-
vember 2015 (GVBl. S. 510), verordnet
der Minister für Wissenschaft und Kunst: 

Artikel 1

Die Studienplatzvergabeverordnung
Hessen vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 172),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
16. Mai 2017 (GVBl. S. 92), wird wie folgt
geändert:

1. In § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c wird die
Angabe „30. November 2015 (GVBl. 
S. 510)“ durch „18. Dezember 2017
(GVBl. S. 482)“ ersetzt.

2. § 7 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

a) In Nr. 2 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe „19. Okto-
ber 2013 (BGBl. I S. 3836)“ durch
„23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228)“ er-
setzt.

3. § 8 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe 
„31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474)“ durch „17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2581)“ ersetzt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe „21. Janu-
ar 2013 (BGBl. I S. 91)“ durch 
„27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966)“ er-
setzt.

4. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25

Übergangsvorschrift

Für das Vergabeverfahren zum
Sommersemester 2018 ist Anlage 1
Abs. 12 in der bis zum 27. Juni 2018
geltenden Fassung anzuwenden.“

5. Anlage 1 Abs. 12 wird wie folgt geän-
dert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „bis ein-
schließlich zum Sommersemester
2018“ gestrichen.

b) In Satz 2 wird die Angabe „Som-
mersemester 2018“ durch „Winter-
semester 2018/2019“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Vierte Verordnung
zur Änderung der Studienplatzvergabeverordnung Hessen*)

Vom 10. Juni 2018

Wiesbaden, den 10. Juni 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

R h e i n

*) Ändert FFN 70-274
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